
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1924/5/20 1Ob373/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1924

Norm

EO §87

Rechtssatz

Für die Zwangsvollstreckung auf ein unbewegliches Gut ist der Buchstand allein maßgebend.

Entscheidungstexte

1 Ob 373/24

Entscheidungstext OGH 20.05.1924 1 Ob 373/24

SZ 6/189
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